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B E S C H L U S S  

vom 15.1.2008 

In Sachen 

- Antragstellerin - 

Prozessbevollmächtigter 

gegen 

- Antragsgegner - 

Prozessbevollmächtigte 

beschließt das Landgericht Hamburg, Zivilkammer 24 durch 
den Vorsitzenden Richter am Landgericht Buske die 
Richterin am Landgericht Käfer den Richter Dr. Link 

-/- 
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I.  Im Wege der einstweiligen Verfügung - der Dringlichkeit wegen ohne 
vorherige mündliche Verhandlung - wird dem Antragsgegner bei Vermeidung 
eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden 
Ordnungsgeldes, und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden 
kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten 
{Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens EUR 250.000,00; Ordnungshaft 
insgesamt höchstens 2 Jahre) 

v e r b o t e n ,  
zu behaupten und/oder zu verbreiten, behaupten und/oder verbreiten zu 
lassen: 

Als das Bundeskriminalamt zu mir ins Büro kam, ich arbeitete in D       
und erfuhr, dass B……… D ……..verhaftet worden sie, wegen Spionage, war 
ich zunächst einmal unglaublich verletzt. Ich war intim angerührt. Da 
hat jemand, dem man vertraut hat, mit dem man gemeinsam auf der selben 
Seite zu kämpfen glaubte, Dinge über einen und über die Sache verraten 
und die Motivation ist mir nicht eigeleuchtet. War es für Geld, war es 
aus Überzeugung? Es ist ein schlimmes Gefühl, wenn man meint, man 
würde jemandem ganz vertrauen können, was diese Dinge angeht und dann 
erfährt, dass derjenige einen verraten und entblößt hat. 

II. Die Kosten des Verfahrens fallen dem Antragsgegner nach einem 
Streitwert von EUR 7.500,-- zur Last. 

Buske Käfer Dr. Link 


